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Norm

StGB nF §201

Rechtssatz

Schwere Gewalt im Sinn des § 201 Abs 1 StGB nF bezeichnet die Anwendung überlegener physischer Kraft, die

entweder einen höheren Grad der Intensität oder Gefährlichkeit erreicht, wie dies bei brutalen, rücksichtslosen

Aggressionshandlungen der Fall ist, oder - ohne dass etwa mit den Aggressionshandlungen Lebensgefahr verbunden

wäre, besonders gefährliche Wa en benützt worden sind, Gewalt gegen besonders gefährdete oder emp ndliche

Körperregionen ausgeübt wurde oder das Opfer bereits in einen "qualvollen Zustand" (§ 201 Abs 3 StGB) versetzt

worden wäre - deren Intensität oder Gefährlichkeit doch so nachhaltig ist, dass sie durch ihre (längere) Dauer eine

gleichartige Wirkung herbeizuführen geeignet ist wie eine "an sich schwere" Gewalt.
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